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Bayerisches Landesamt für
Umwelt

Wasserrechtliche Anforderungen für KKA nach  
Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

§60 WHG
Abwasserbehandlungsanlagen müssen nach den a.a.R.d.T. 
errichtet, betrieben und unterhalten werden.

§57 WHG
Erlaubnis für das Einleiten von Abwasser darf nur erteilt 
werden, wenn

− Reinigung des Abwassers nach dem Stand der Technik 
(definiert in Abwasserverordnung AbwV), 

− Einleitung vereinbar mit der Gewässereigenschaft.

Wegfall der Bauregelliste - Aktuelles Vorgehen in Bayern
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Bayerisches Landesamt für
Umwelt

Wasserrechtliche Anforderungen für KKA nach 
Abwasserverordnung (AbwV)
Anhang 1 Abschnitt C 

Absatz 1 Anforderungen an das Abwasser für die Einleitung

Absatz 4 Anforderungen für Kleineinleitungen

© LfU / Referat 67 / Seybothenreuth 09.02.20174

Wegfall der Bauregelliste - Aktuelles Vorgehen in Bayern

− gelten als eingehalten (Einhaltefiktion), wenn eine 
Kleinkläranlage nach allgemeiner bauaufsichtlicher 
Zulassung (abZ) oder eine sonst nach Landesrecht 
zugelassene Abwasserbehandlungsanlage…eingebaut und 
betrieben wird. 

− In der abZ sind Anforderungen an Einbau, Betrieb und 
Wartung festgelegt.



Bayerisches Landesamt für
Umwelt

EUGH-Urteil (Rechtssache C-100/13; 15.10.2014)
Die deutsche Praxis, dass an Bauprodukte mit CE-Zeichen 
zusätzliche nationale Anforderungen gestellt werden, verstößt 
gegen die europäischen Regeln des freien Warenverkehrs.

Folge: 
− KKA sind Bauprodukte, für die die europäisch harmonisierte 

Norm (heN) DIN EN 12566 anzuwenden ist.
− Für serienmäßig hergestellte Kleinkläranlagen, die in den 

Geltungsbereich der heN fallen, werden nach Wegfall der 
Bauregelliste keine abZ mehr erteilt, 
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Bayerisches Landesamt für
Umwelt

Dies gilt z. B. für
− Nachrüstsätze (derzeit rd.1/3 der Anlagen mit abZ),
− Anlagen in Freiaufstellung,
− Anlagen aus anderen als in der heN genannten Materialien.

© LfU / Referat 67 / Seybothenreuth 09.02.2017

aber:

6

Wegfall der Bauregelliste - Aktuelles Vorgehen in Bayern

Für KKA, die nicht von der heN erfasst sind, werden weiterhin 
nationale Anforderungen in einer abZ geregelt werden.

- Fortsetzung
d. h. für Anlagen nach heN werden vom DIBt seit
− 01.02.2016 keine neuen Anträge der Hersteller für

Neuentwicklungen/Verlängerungen entgegen genommen,
− 16.10.2016 keine neuen Zulassungen erteilt.



Bayerisches Landesamt für
Umwelt

Die grundlegende Frage für den wasserrechtlichen 
Vollzug ist zunächst:

Handelt es sich um eine KKA
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Wegfall der Bauregelliste - Aktuelles Vorgehen in Bayern

− Bundeseinheitlicher 
wasserrechtlicher 
Vollzug derzeit unklar,

− Regelungen in der 
AbwV sind anzupassen.

Vorgehen wie bisher:
− abZ werden weiterhin 

erteilt,
− derzeitige AbwV 

anwendbar.

oder im
Geltungsbereich 

der DIN EN 12566?

außerhalb des 
Geltungsbereichs 

der DIN EN 12566?



Bayerisches Landesamt für
Umwelt

Aktueller Diskussionsstand

…in der Länderarbeitsgemeinschaft Wasser 
(LAWA) zum Vorgehen bei KKA, die unter die heN
fallen.
Beschlüsse:
− Beibehaltung des nationalen Gewässerschutzniveaus ohne 

zusätzliche Belastung der Vollzugsbehörden.
− Einrichtung einer zentralen Stelle, die die CE-gekennzeich-

neten Anlagen auf Basis des vorhandenen Prüfberichtes/der 
Leistungserklärung des Herstellers bewertet und feststellt, 
dass die Anlage die wasserrechtlichen, wasserwirtschaftli-
chen Anforderungen an die Einleitung erfüllt (keine 
Einzelanlagenbewertung durch die Vollzugsbehörden). 
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Bayerisches Landesamt für
Umwelt

- Fortsetzung
− Als zentrale Stelle wird von den Ländern das DIBt

vorgeschlagen, da dort weiterhin Zulassungen für Anlagen 
erteilt werden, die nicht unter die heN fallen.

− Die Beibehaltung der Einhaltefiktion aus AbwV Anhang 1 wird 
gefordert.

− Ein technisches Regelwerk für die wasserrechtliche 
Anwendung des Bauproduktes KKA ist kurzfristig zu 
erarbeiten (anlagenbezogene und anwendungsbezogene 
aber keine bauproduktenbezogene Regelungen). Das TR soll 
die Basis für die Arbeit der zentralen Stelle sein.

− Gesetzliche Anpassungen (AbwV) sind vom zuständigen 
Bundesministerium vorzunehmen.

© LfU / Referat 67 / Seybothenreuth 09.02.20179

Wegfall der Bauregelliste - Aktuelles Vorgehen in Bayern



Bayerisches Landesamt für
Umwelt
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…zur gesetzlichen Anpassungen der AbwV
− Erster Referentenentwurf zur AbwV des Bundes wurde am 

06.07.2016 mit Vertretern des zuständigen Bundesministe-
riums und der Landesministerien/-fachbehörden diskutiert.

− Treffen von Vertretern der Länder am 14.09.2016 zur 
Erarbeitung eines gemeinsamen Standpunktes zur Änderung 
der Abwasserverordnung. 
(nur erforderliche Anpassungen, d.h. nur für KKA, die unter 
die heN fallen; bereits erteilte abZ behalten nach dem 
16.10.2016 ihre Gültigkeit; Einhaltefiktion für heN zukünftig 
durch Bescheinigung der „zentralen Stelle“ nach Vorgabe 
einer Technischen Regel („DWA - A 221“) bzw. auch 
nach eigenen Maßstäben, wenn Anlage in TR nicht 
beschrieben ist, ggf. weiterhin Anlagen nach Landesrecht).
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Bayerisches Landesamt für
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Wegfall der Bauregelliste - Aktuelles Vorgehen in Bayern

− Diskussion dieses gemeinsamen Standpunktes mit 
Vertretern des BMUB am 19.10.2016. 

− Das Erscheinen der geänderten AbwV wurde zunächst 
für vor der Sommerpause 2017 angekündigt. 

− In einem Schreiben des BMUB vom 11.01.2017 an die 
LAWA wurde mitgeteilt, dass der Zeitplan nicht 
eingehalten werden kann und von der Vorlage des 
Gelbdrucks „Technische Regel Kleinkläranlagen“ und 
weiterer Schritte (Abstimmung im Bund-Länder-
Arbeitskreis Abwasser, Gespräch mit der Kommission, 
Anhörung, Ressortabstimmung, Notifizierung) abhängt.

- Fortsetzung



Bayerisches Landesamt für
Umwelt
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Regelungen für den Übergangszeitraum nach dem 
16.10.2016 bis zur Novelle der AbwV in Bayern

Schreiben des Bayerischen Staatsministeriums für Umwelt 
und Verbraucherschutz vom 15.12.2016: 
− unveröffentlichte Verwaltungsvorschrift, 
− adressiert an PSW, wasserrechtlich tätige Vollzugsbehörden, 

wasserwirtschaftliche Fachbehörden (WWA, LfU) sowie z. Kt. 
an Regierungen,

− befristet bis zum 31.12.2017.

Wegfall der Bauregelliste - Aktuelles Vorgehen in Bayern

(Az.:52d-U4560-2015/3-122 unter 
http://www.lfu.bayern.de/wasser/sachverstaendige_wasserrecht/arbei
tshilfen_psw/index.htm) 



Bayerisches Landesamt für
Umwelt
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Vorgaben für den Vollzug in Bayern

Zunächst Klarstellung der aktuellen Situation

− Keine neuen Zulassungen für CE-gekennzeichnete Anlagen 
nach dem 16.10.2016.

− Bereits erteilte abZ behalten während ihrer laufenden 
Geltungsdauer ihre Gültigkeit.

− Für Anlagen außerhalb der Norm gibt es weiterhin abZ.
− Die Vorgaben der AbwV in Anhang 1 Teil C Abs. 4 gelten bis 

auf Weiteres fort, d. h. die Einhaltefiktion setzt eine abZ
voraus.



Bayerisches Landesamt für
Umwelt
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Erteilung der wasserrechtlichen Erlaubnis für KKA innerhalb 
der heN (CE-gekennzeichnete KKA):

Fall 1: 
Gültige abZ liegt vor → Eignung zur Einhaltung der 
Anforderungen nach § 57 (1) WHG i .V. mit Anhang 1 Teil C 
Abs. 1 AbwV wird wie bisher angenommen.

Fall 2:
Neue Anlage ohne gültige abZ → Bewertung zur Einhaltung 
der Anforderungen nach § 57 (1) WHG i .V. mit Anhang 1 Teil 
C Abs. 1 AbwV wird im Einzelfall erforderlich, was im Rahmen 
des wasserrechtlichen Verfahrens durch die unteren Wasser-
behörden nicht leistbar ist.

- Fortsetzung



Bayerisches Landesamt für
Umwelt
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Wegfall der Bauregelliste - Aktuelles Vorgehen in Bayern

Gefordert wird daher ein Gutachten einer geeigneten Institution  
(z. B. PIA Aachen; MFPA Weimar) mit folgendem Inhalt:

Bewertung der Prüfberichte insbesondere:
1. Ermittlung der Ablaufklasse,
2. Überprüfung der Einhaltung § 57 WHG i .V. mit Anh. 1 

AbwV,
3. Auswertung der technischen Unterlagen für die Beurteilung 

der Baureihe zur Ableitung von individuellen Betriebs- und 
Wartungsempfehlungen,

4. Bestätigung, dass die Anlage während der Prüfung nicht 
entschlammt wurde.

Wartungshäufigkeit der Anlagen: mind. zweimal jährlich

- Fortsetzung



Bayerisches Landesamt für
Umwelt
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- Fortsetzung
Fall 3: 
Alte Anlage, deren abZ nach dem 16.10.2016 abgelaufen ist und 
nicht verlängert werden kann.

Gefordert wird: 
1. Die Vorlage einer Bestätigung des Herstellers über die 

Baugleichheit der Anlage,
2. Ein Gutachten einer geeigneten Institution wie bei Fall 2 

jedoch ohne Nachweis über die Häufigkeit der Schlamm-
entnahme.



Bayerisches Landesamt für
Umwelt
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Wegfall der Bauregelliste - Aktuelles Vorgehen in Bayern

Erlaubnisfähigkeit einer CE-gekennzeichneten Anlage 
ist gegeben, wenn 

− die CE-Anlage eine gültige abZ hat 

oder 

− ein Gutachten für die Anlage durch eine geeignete 
Institution vorliegt.

Fazit

Außerhalb Bayerns existieren in anderen Bundesländern 
z. T. ebenfalls Übergangsregelungen mit ggf. 
abweichenden Vorgaben.



Bayerisches Landesamt für
Umwelt
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Wegfall der Bauregelliste - Aktuelles Vorgehen in Bayern

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an: 

Bayerisches Landesamt für Umwelt
Ref. 67- Gewässerschutz bei der kommunalen 
und häuslichen Abwasserentsorgung

Simone Loy 

0821/9071-5735
Simone.Loy@lfu.bayern.de

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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Dipl.-Biol. Bettina Schürmann
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Qualität und Quantität 
häuslichen Schmutzwassers

Dipl.-Biol. Bettina Schürmann
Obfrau NA 119-05-04 AA "Kleinkläranlagen
Mitglied in (CEN/TC 165/WG 41)"
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Grundlagen der Bemessung (Theorie)

 Wasserverbrauch in Europa

3
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http://nachhaltig-sein.info/privatpersonen-nachhaltigkeit/der-pro-kopf-wasserverbrauch-in-deutschland-eine-ubersicht



Grundlagen der Bemessung (Theorie)
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Grundlagen der Bemessung (Theorie)
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Grundlagen der Bemessung (Theorie)

 Frachten pro Einwohner

BSB5 60  g/(E*d)      (  500 mg/l) 
CSB 120  g/(E*d)      (1000 mg/l)
N (TKN) 11  g/(E*d)       (   90 mg/l)
P 1,8 g/(E*d)       (   15 mg/l)

 Quelle: ATV A 131
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Wasserbrauch und BSB5-Konzentration 

7



Gemessene Werte

 Wasserverbrauch und BSB-Fracht

F: 38 – 159 l/(E*d)
 Fracht : 21 – 177 g BSB5/(E*d)
 Konz. BSB5: 220 -1220 mg/l

D: 30 – 127 l/(E*d)
 Fracht: 7,8 – 66 g BSB5/(E*d)
 Konz. BSB5 : 211 – 1310 mg/l
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Abhängigkeit von BSB-Konzentration u. Wassermenge
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Gemessene Werte
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Minimum: 44 mg/l
Maximum: 1250 mg/l



Gemessene Werte

 Resultat
Starke Schwankungen bei

 Wasserverbrauch
 Konzentrationen
 Frachten
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https://freshideen.com/wp-content/uploads/2016/01/horoskop-waage-gesundheit-gleichgewicht-
ausgleich-entspannung-ruhe-410x390.jpg



Gemessene Werte

 Einfluss von Kleingewerbe
 Fischverarbeitung 53 E, SBR-Verfahren

 Konz. CSB: 799 – 1800 mg/l
 Konz. Nges:  34 – 128 mg/l
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Vorgaben nach EN, DIN und DIBt für KKA

 Wasserverbrauch: 150 l/(E*d)
 BSB-Fracht: 60 g/(E*d)

 Keine Vorgaben bzgl. CSB, N und P

 Ablaufwerte nach alter abZ / AbWV:
150 mg/l CSB
40 mg/l BSB5
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Neue Bemessung?

 Starke Schwankungen in Menge und 
Konzentrationen

 Trotzdem
Keine Änderung der bekannten 
Bemessungsregeln notwendig
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Begründung

CE gekennzeichnete Anlagen mit 
deutschen Bemessungsregeln

1. 38 Tage Prüfung unter normierten 
Bedingungen

2. Stressbelastungen während der Prüfung
3. Nachweis des sicheren Betriebs durch 

Prüflabor
4. Einhaltung der Ablaufwerte während der 

Prüfung
15



Begründung

5. Sehr gute Bedienungsanweisung
6. Einbau und Anschluss durch Fachbetrieb
7. Professionelle Wartung
8. Weitergabe der Ergebnisse an Wasser-

behörde
9. Behördliche Überwachung (PSV oder 

Untere Wasserbehörde)
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CE-Anlagen

 Können mit bekannten Bemessungsregeln 
nicht konform sein
z.B. neue noch unbekannte Verfahren

Trotzdem gilt:
Wenn sie bei der praktischen Prüfung die 

geforderten Werte eingehalten haben und 
sicher zu betreiben sind, sollten sie 
eingebaut werden können.

17



Nicht CE-Anlagen

 Bekannte Bemessungsregeln anwenden
 U.U. Messungen am Einsatzort voraus 

gehen lassen
 Einzelgenehmigung
 Behördliche Überwachung
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Mögliche Einflüsse

 Störungen des Betriebes
Gewerbliche Abwässer

 Lebensmittelverarbeitung

Häusliche Abwässer
 Farbreste
 Wasch- und Desinfektionsmittel
 Badezusätze
 Feuchte Tücher
 Medikamente………
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Lösung

 Anwender intensiv beraten
 Hinweis auf Eigenverantwortung
Umweltdelikt

 Notwendigkeit von Eigenkontrolle oder 
Fernüberwachung

 Bei Auffälligkeiten sofort reagieren
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Zusammenfassung

 Häusliches Abwasser variiert in Menge 
und Konzentration

 Eine Änderung der bekannten 
Bemessungsregeln ist nicht notwendig

 CE-Prüfung sollte ein echter Nachweis für 
die Leistungsfähigkeit einer Anlage sein

 Neue Verfahren sind möglich, wenn sie 
ihre Leistungsfähigkeit nachweisen

21
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Vielen Dank für 
Ihre 

Aufmerksamkeit

Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit
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Der BSB5 und der CSB

zwei wichtige Kenngrößen für die
Bewertung von Abwässern

09.02.2017            Dr. Thomas Stahl Diplom Chemiker



2 - www.institut-nuss.de



3 - Abwasserverordnung (AbwV)



4 - Untersuchungsverfahren

• Nach der Abwasserverordnung zugelassen 
sind folgende Normverfahren:

• Für den BSB5:
DIN EN 1899-1 (1998-05)
Bestimmung des Biochemischen Sauerstoffbedarfs nach n Tagen (BSBn) - Teil 1: 
Verdünnungs- und Impfverfahren nach Zugabe von Allylthioharnstoff (H 51) 

• Für den CSB:
DIN 38409-41 (1980-12)
Bestimmung des Chemischen Sauerstoffbedarfs (CSB) im Bereich über 15 mg/l (H 41) 



5 – Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB5)

10 mg/l
O2-Gehalt

6 mg/l

10 mg/l
O2-Gehalt
3 mg/l

Abbaubare Stoffe
Sauerstoff
Bakterien

Probe Verdünnungswasser Versuchsbeginn nach 5 d bei 20°C



6 – Chemische Abläufe

Vollständiger Abbau von Kohlehydraten
72                             192             20°C, 5 d, Bakterien
C6H12O6 +  6 O2 6 CO2 +  6 H2O

Vollständiger Abbau von Alkoholen
72                                 320       20°C, 5 d, Bakterien

2 C3H7OH  +  10 O2 6 CO2 +  8 H2O

Teilweiser Abbau von Alkoholen
72                               64           20°C, 5 d, Bakterien

2 C3H7OH +  2 O2 2 C2H5COOH  +  2 H2O

Sauerstoffgenerator „Dichromat“
Cr2O7

2- +  8 H+ 2 Cr3+  +  4 H2O  +  1,5 O2



7 – Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)

Probe Versuchsbeginn Versuchsende
2 Stunden
150°C

Abbaubare Stoffe
Dichromat



8 - Gegenüberstellung

Der BSB5

• simuliert Vorgänge in einer 
biologischen Abwasserbehandlung

• unterscheidet zwischen leichter 
und schwerer abbaubaren Stoffen 
im Abwasser

• reagiert auf bakterienschädliche 
Inhaltsstoffe

• lässt Rückschlüsse über den 
zeitlichen Verlauf des Abbaus zu

Der CSB

• ist bereits kurze Zeit nach der 
Probenahme verfügbar

• ist leicht miniaturisierbar, d.h. gut 
für die Betriebsanalytik geeignet

• erfasst praktisch alle oxidierbaren 
Substanzen

• sehr großer Arbeitsbereich

• sehr gute Reproduzierbarkeit



9 – Abwasserbelstung-Schmutzfracht

Für die Ermittlung der Schmutzfracht wird die 
Abwassermenge benötigt. Es gilt:

Fracht      = Konzentration * Abwassermenge
O2 [g]       = O2 [g/cbm]      * [cbm]

oder
Tagesfracht = Konzentration * Tagesmenge
O2 [g/d]    = O2 [g/cbm]   * [cbm/d]



10 – Arbeiten mit BSB5 und CSB

BSB5- und CSB sind hilfreich bei folgenden 
Fragestellungen
• wie ist die mittlere Schmutzfracht an der Messstelle?
• wie ist der zeitliche Verlauf des Schmutzfrachtanfalls

(nur am Morgen?, nur am Montag? nur im Herbst?)
• gibt es Spitzenbelastungen?
• wie muß eine Behandlungsanlage bemessen sein (EGW)?
• wie ist es um die Abbauleistung einer Behandlungsanlage bestellt 

(Zulauf – Ablauf)?
• aus welchen Einzelfrachten setzt sich die Gesamtschmutzfracht 

zusammen (z.B. für Kostenaufteilungen)?
• in welchem Maße tragen „Starkverschmutzer“ zur Gesamtfracht 

bei?
• sind Anforderungen bzw. Grenzwerte eingehalten?



Vielen Dank

Institut Dr. Nuss 
GmbH & Co. KG

Schönbornstraße 34
97688 Bad Kissingen      Dr. Thomas Stahl
0971-7856-0                   0971-7856-131
info@institut-nuss.de thomas.stahl@institut-nuss.de

mailto:info@institut-nuss.de


Unterschiedliche 
Kleinkläranlagenverfahren und 

Verfahrensgrenzen 

Dipl.-Ing. Elmar Lancé,
Prüfbereichsleiter PIA Aachen, Mitglied im 
Normenausschuss des Deutschen Instituts für Normung 
(DIN): NA 119-05-04 AA „Kleinkläranlagen“
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Komponenten für Kleinkläranlagen
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Material und Behälterzahl (2001 - 2016)
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Vergleich Anzahl Behälter

73%

27%

Ein Behälter mehrere Behälter
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Verfahrenstechniken (2001 - 2016)
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BB - Belebungsanlage
TK - Tropfkörperanlage
SBR - Aufstaubelebungsanlage
FiLK - Filterkörper
FBB - Festbettbelebung
SKB - Schwebekörperbelebung
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Vergleich Ablaufwerte
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Zulassungen (Stand 2016)
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Entschlammungshäufigkeit
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Keimreduzierung

Keimbelastung Fäkalcoliforme [1/100 ml] nach Colilert

Zulauf > 106

Ablauf Nachklärung 104

Ablauf Pflanzenanlage 102 bis 103

Sommer                     Winter

Ablauf Membranbelebung < 10
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Methoden der Keimreduzierung

• Membran
• UV-Lampe
• Ozon
• „Pflanzenkläranlage“
• Einsatz von Chlor (nicht in D.)
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KKA mit Membrantechnik

Membranmodul
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Membranmodul einer Kleinkläranlage



1411. Seybothenreuter
Abwassertag

Keramik-Membran
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DIBt-Anforderungen an Kleinkläranlagen

Parameter

CSB             BSB5 NH4-N Nanorg AFS
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 durchschnittlich erreichte Werte
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Kleine Anlagen
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Kleine Anlagen

Fuji Clean Co. Ltd. – CEN A

photo by Fuji Clean 
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Kleine Anlagen

Häusliches
Abwasser

Vor-behandeltes
Abwasser

Behandeltes
Abwasser

Behandeltes
Abwasser

CSB [mg/l] 595 177 141 66
BSB5 [mg/l] 250 78 57 15
SS [mg/l] 312 74 92 13



1911. Seybothenreuter
Abwassertag 19

Zulauf Ablauf

Teil 1 Teil 6 Teil 7

Teil 3

Aufbau der EN 12566
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Pflanzenkläranlagen mit CE

• Einbau nach Teil 3, Teil 6 oder Teil 7 
möglich

• EN 12566-3:2005+A2:2013 veröffentlicht
in August 2013

Prüfung und CE-Kennzeichnung von 
Containern aus flexiblen Bahnen

• EN 12566-6 harmonisiert seit November 
2013 

• EN 12566-7 veröffentlicht seit August 2014
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Klein- /Pflanzenkläranlagen mit CE

• Prüfung nach Teil 3 oder 6:
– 38 Wochen Prüfung mit unterschiedlichen Belastungsphasen
– Bewertung der Reinigungsleistung über 24h-Mischproben 

• Prüfung nach Teil 7:
– Chemisch/ Elektronisches Verfahren: 7 Wochen Prüfung
– Biologisch/ Physikalisches Verfahren: 16 Wochen Prüfung
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Beispiele für Einkammeranlagen

photo by WPL

WPL Limited – Diamond DMS2
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Beispiele für Einkammeranlagen

Kordes KLD Wasser- und 
Abwassersysteme GmbH 
– AUTARK 

photo by Kordes GmbH
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EN 12566 - 6

• „Vorgefertigte Anlagen für die weitergehende Behandlung des aus 
Faulgruben ablaufenden Abwassers“

24

Zulauf Ablauf

Teil 1 Teil 6
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EN 12566 - 6

• Bestimmung des Wirkungsgrades
• Verschiedene Belastungsphasen über 38 Wochen mit realem 

Abwasser
• 24h-Mischproben zur Bestimmung der Reinigungsleistung im Zu-

und Ablauf der Teil 6-Anlage
• Prüfung der Standsicherheit, Dauerhaftigkeit und Wasserdichtheit
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Beispiel für Kleinkläranlagen nach T6
waterloop system srl – wat5 V1.5 

Länge: 1180 mm
Höhe:   720 mm
Tiefe:    650 mm

photo by waterloop system srl
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EN 12566 - 7

• „Vorgefertigte Anlagen für eine dritte Reinigungsstufe“

Zulauf Ablauf

Teil 1 Teil 6 Teil 7
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Beispiele für Kleinkläranlagen nach T7

FANN VA-teknik AB – FTK 503

photo by aquatron
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Chlor-Modul (Klaro)
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Sandfilter-Modul (Klaro)
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Beispiele für andere Kleinkläranlagen

PPU Umwelttechnik GmbH – ClearFox® Nature

photo by PPU Umwelttechnik GmbH 
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Beispiele für andere Kleinkläranlagen

Busse Innovative Systeme GmbH – Busse MF-HKA 4

photo by Busse IS GmbH
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alles klar GmbH - KELLERCHEN®

Beispiele für andere Kleinkläranlagen
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LWB                                          AERO

photo by batchpur®
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Beispiele für andere Kleinkläranlagen

Lauterbach-Kießling GmbH – LWB

photo by Lauterbach-Kießling GmbH
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Fernüberwachung
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Fernüberwachung
Antennen-Anschluß

(Modem)
GSM-Modem
(Typenschild)

Modem-
Kontrollleuchte

SIM-Steckplatz

Antennen-Anschluß
(Antenne)
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Leistungserklärung nach EN 12566 - 3
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Leistungserklärung nach EN 12566 - 3
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Leistungserklärung nach EN 12566 - 3
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Contact

PIA - Testing Institute
for Wastewater Technology

Dipl.-Ing. Elmar Lancé
PIA GmbH
Hergenrather Weg 30
D – 52074 Aachen

e.lance@pia-gmbh.com
www.pia-gmbh.com
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Dipl.-Ing. (FH) Reinhard Boller
Öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger
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Anforderungen 

an Kleinkläranlagen



SBR Anlage mit aerober 
Schlammstabilisierung
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Auszug aus EN 12566 Teil 3, A2  ZA.3 CE-Kennzeichnung 



Auszug aus EN 12566 Teil 3, A2 C.6 Prüfung in der Prüfgrube 
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20 % Volumenänderung
Prüfung lt. Norm 12566
Teil 3, C6, bestanden

3 Wochen 
PIT Test

0 % Volumenänderung
Prüfung lt. Norm 12566
Teil 3, C6, bestanden
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PE



20 % Volumenänderung gemäß 
Prüfung EN 12566 Teil 3, C6
Prüfung bestanden,
Behälter kann CE konform 
verkauft werden

20 % 
10 % 

10 % Volumenänderung gemäß 
Prüfung EN 12566 Teil 3, C6
Prüfung bestanden,
Behälter kann CE konform 
verkauft werden
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20 % 



Erforderliches Volumen nach 
Zulassung mit Einhaltefiktion!

Vorhandenes Volumen nach 
Benutzung im Grundwasser.
Erforderliches Volumen nicht 

mehr vorhanden.
Einhaltefiktion??

Neue Technische Regel

Vergleich aktueller und möglicher zukünftiger Anforderungen an Kleinkläranlagen

20 
% 

20 
% 



10 Bauwerksanforderungen
10.1 Allgemeines
……….
Alle elektrischen und mechanisch bewegten Anlagenteile sowie Verschleißteile sollten so
platziert und befestigt werden, dass ein Abpumpen des Abwassers zur Reparatur und
Wartung oder zum Austausch nicht notwendig wird. Der Einstieg in Behälter darf nur in
begründeten Ausnahmefällen zu Reparaturzwecken erforderlich sein. Für diese Fälle
müssen im Betriebsbuch Hinweise auf mögliche Gefahren explizit genannt sein……….

Auszug aus Pkt.10 DIN 4261 Teil 7 (Entwurf), Formulierung auch nach 
DWA Entwurf

Komponenten wie Belüfter / Pumpen / Schwimmerschalter leicht herausnehmbar
gestalten, nicht unterhalb des Wasserspiegels fest montieren!
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√ ?
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AUSZUG
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AUSZUG aus bauaufsichtlichen Zulassungen

Wenn CE gekennzeichnete KKA nach DIN 12566 in Bereichen mit Verkehrslasten 
eingebaut werden sollen, ist ein örtlich angepasster Standsicherheitsnachweis 
erforderlich. Dieser ist vom Hersteller oder Einbauer zu liefern.

Wichtig

oder

Neue Technische Regel
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Kleinkläranlagen, die in Deutschland verkauft werden, müssen nach der geltenden

europäischen Norm EN 12566 Teil 3 eine 38 Wochen dauernde Prüfung auf einem

akkreditierten Prüffeld absolvieren. Wenn während dieser 38 Wochen Prüfung eine

Schlammabfuhr stattgefunden hat, kann dies bedeuten, dass der Hersteller den

Schlammspeicher zu klein hat. Es kann aber auch sein, dass der Hersteller die

Schlammabfuhr durchgeführt hat, um bessere Reinigungsleistungen zu erzielen.

Auf dem Zertifikat, in dem der Hersteller die Reinigungsleistung ausweist, wird dieses

bisher nicht vermerkt. Nachlesen kann man dies nur in den Prüfbericht des Herstellers.

Dieser wird aber in der Regel von dem Hersteller nicht veröffentlicht.

Um zu prüfen, ob der Hersteller eine Entschlammung während der Prüfung

vorgenommen hat, lassen Sie sich den Prüfbericht zeigen (nicht nur das Prüfzertifikat).

Neue Technische Regel
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Die Häufigkeit der Schlammentfernung während der bestandenen Prüfung auf dem

Prüffeld nach DIN EN 12566 -3, -6 oder -7 muss „als Null“ angegeben sein.

Für Anlagen, die vor dem 16.10.2016 eine praktische Prüfung auf dem Prüffeld einer

notifizierten Prüfstelle begonnen oder abgeschlossen haben, gilt eine Übergangsfrist von

drei Jahren mit einer Häufigkeit der Schlammentfernung von maximal „Eins“.

Eventuell kann die Formulierung nach DWA auch so aussehen, dass die Häufigkeit der

Schlammentfernung während der bestandenen Prüfung auf dem Prüffeld nach DIN EN

12566-3, -6 oder -7 angegeben sein muss. Sofern eine Schlammentfernung während der

Prüfdauer erforderlich ist (war), ist dies bei der Festlegung der Wartungsintervalle zu

berücksichtigen. Nach Vorstellung der DWA ist bei KKA, die während der Prüfung nach

EN 12566 Teil 3 entschlammt werden mussten, das erforderliche Wartungsintervall

entsprechend durch die zentrale Stelle festzulegen.

Auszug aus Pkt 8 4261 Teil 7 (Entwurf)
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Beginn 38 Wochen 
Prüfung

Ende 38 Wochen 
Prüfung

Entschlammung 
nach 19 Wochen

Grund für Entschlammung :
zu kleiner Schlammspeicher

Logische Folge:
Fehlender Nachweis für 2 Wartungen 
pro Jahr, Schlammabfuhr alle 19 Wochen, 
um die Reinigungsleistung zu sichern

Grund für Entschlammung :
Verbesserung der Reinigungsleistung

Logische Folge:
Fehlender Nachweis für Reinigungsleistung 
nach 19 Wochen, Schlammabfuhr alle 
19 Wochen, um die Reinigungsleistung zu 
sichern

Betrachtung von 2 beispielhaften Ursachen für 
Entschlammung während der 38 Wochen Prüfung
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1 Jan.

Grund für Entschlammung:
zu kleiner Schlammspeicher

Logische Folge:
Schlammabfuhr alle 19 Wochen um die Reinigungsleistung zu sichern
Anpassung Wartungsintervall

Betrachtung von möglichen beispielhaften Folgen in der Praxis für 
Entschlammung während der 38 Wochen Prüfung

1 Jan. 1 Jan.

19 Wochen 19 Wochen 19 Wochen 19 Wochen 19 Wochen 19 Wochen

Schlamm-
abfuhr

Neue Technische Regel

Vergleich aktueller und möglicher zukünftiger Anforderungen an Kleinkläranlagen

Schlamm-
abfuhr

Schlamm-
abfuhr

Schlamm-
abfuhr

Schlamm-
abfuhr



Auszug aus dem Prüfbericht
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Auszug aus dem Prüfbericht
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Erste Anlage mit
52 Wochen 

Schlammprüfung
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Der bei der Prüfung ermittelte Energieverbrauch in kWh/Einwohner und Jahr muss 
angegeben sein.

Auszug aus Pkt 8 4261 Teil 7 (Entwurf)

X
Eigenmessungen

X

Auszug aus Pkt 6.7 EN 12566 Teil 3 A2
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10.8 Probenahmeeinrichtung
……………….

Wenn die Probenahme nicht aus dem frei überfallenden Wasserstrahl möglich ist, muss eine Stichprobe
aus einem ausreichend großen, zurück gehaltenen, zwangsdurchströmtem Abwasservolumen mit einem
>1,5 Liter Probenentnahmegefäß geschöpft werden können (siehe Bild xxx). Dabei muss das
gespeicherte Volumen so groß sein, dass nach Verdrängung durch das Probenahmegefäß noch
ausreichend Abwasser für die Probenahme zur Verfügung steht. Dieses erforderliche Abwasservolumen
kann auch in einem im Kläranlagenbehälter selbst untergebrachten Behälter bereit gestellt werden. Die
Probenahmeeinrichtung muss so gestaltet sein, dass beim eintauchen des Probenahmegefäßes dieses
einen ausreichenden Abstand zur Sohle und zu den Seiten des Probenahmeschachtes bzw. der
Probennahmevorrichtung hat. Probenahmeeinrichtungen müssen leicht erreichbar und von einer Person
bedienbar sein, ohne dass sich der Bediener aufgrund der Anordnung der Armatur in die Anlage
hineinbeugen muss.

Die Probennahmestelle muss mit einem Symbol gekennzeichnet werden und ständig zugänglich sein.
Die Probennahmestelle muss benannt und die Art der Probennahme beschrieben werden.

Neue Technische Regel
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X

X X

Probenahmeeinrchtungen müssen leicht erreichbar
und von einer Person bedienbar sein, ohne dass sich
der Bediener aufgrund der Anordnung der Armatur in
die Anlage hinein beugen muss.
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8,4 l 

• Zwangsdurchströmt

• Abwasservolumen mit >1,5 Liter

• Schöpfen der Probe

• nach Verdrängung durch das Probenahmegefäß 
noch ausreichend Abwasser für die Probenahme

• in einem im Kläranlagenbehälter selbst 
untergebrachten Behälter

• Probenahmegefäßes ausreichenden 
• Abstand zur Sohle und zu den Seiten 
• des der Probennahmevorrichtung hat

Dabei sollte die Probenahme aus dem frei überfallenden 
Wasserstrahl im Ablauf möglich sein 
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Steuerungen von Kleinkläranlagen sind systemrelevante Bauteile

Neue Technische Regel

Vergleich aktueller und möglicher zukünftiger Anforderungen an Kleinkläranlagen

systemrelevante Teile
vom Hersteller zu benennende Bauteile mit speziellen technischen Eigenschaften, die zum
bestimmungsgemäßen Betrieb benötigt werden

Reparaturen müssen von Fachkundigen ausgeführt werden.
Um einen bestimmungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten, darf ein Austausch der im
Anlagenstammblatt benannten systemrelevanten Ein- oder Anbauteilen
im Rahmen von Wartung oder Reparatur nur gegen Teile mit der gleichen technischen
Leistung erfolgen. Eine Nichtbeachtung führt zum Erlöschen der
Eignungsfeststellung der zentralen Stelle für die komplette Kläranlage.

Reparaturen müssen von Fachkundigen ausgeführt werden.
Um einen bestimmungsgemäßen Betrieb zu gewährleisten, darf ein Austausch der
systemrelevanten Ein- oder Anbauteilen im Rahmen von Wartung oder Reparatur nur
gegen Teile mit der gleichen technischen Leistung erfolgen.

Entwurf DIN

Entwurf DWA



Quelle: https://www.google.de/search?q=steuerung+kleinkl%C3%A4ranlage&biw=1805&bih=1047&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0CAcQ_AUoAmoVChMIlIKi6ICyxwIVy4gsCh2Gpw40&dpr=0.9

Steuerungen von Kleinkläranlagen sind systemrelevante Bauteile

UES√ √X UESX
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Gründe, warum eine Ersatzsteuerung nicht vergleichbar der Originalsteuerung ist:

• Der Hersteller/Inverkehrbringer der Ersatzsteuerung ist nicht im Besitz der 
Originalsoftware des Herstellers der Kleinkläranlage.

• Der Hersteller/Inverkehrbringer bildet gegebenenfalls mit seiner Software ein SBR 
Verfahren ab, das aber nicht identisch ist mit dem Verfahren, mit dem auf dem 
Prüffeld die Reinigungsleistung erreicht wurde.

• Der Hersteller/Inverkehrbringer ist rechtlich gar nicht in der Lage, bei bestimmten 
Steuerungen das Verfahren identisch abzubilden, da entsprechende Technologien 
durch Patente / Urheberrechte bzw. gewerbliche Schutzrechte geschützt sind.
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Mögliche, nicht abschließend aufgezählte Folgen beim Austausch einer Steuerung 
durch eine nicht vom Hersteller stammende Steuerung (Fremdsteuerung, die 
angeblich kompatibel zu der Originalsteuerung ist):

• Einbau einer nicht vom Hersteller der Anlage stammende Ersatzsteuerung führt zum 
Erlöschen der Eignungsfeststellung.

• Erlöschen der Eignungsfeststellung bedeutet Entfall der Einhaltefiktion!

• Meldepflichtiger Eingriff in das Wasserrecht.

• Aus persönlicher Sicht des Referenten dürfte eine Schadensersatzpflicht des 
Betreibers der Anlage gegen die Servicefirma bestehen, die die Ersatzsteuerung 
eingebaut hat.
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Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit
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Institut für Normung (DIN): NA 119-05-04 AA 
"Kleinkläranlagen" 
Mitglied DiBt Sachverständigenausschuss -A-
"Klärtechnik", Sprecher Herstellervereinigung im BDZ
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utp umwelttechnik pöhnl GmbH
Roland Pöhnl
Weidenberger Strasse 2-4 · D-95517 Seybothenreuth
Tel. +49 (0) 92 75 / 6 05 66-0
Fax  +49 (0) 92 75 / 6 05 66-66

info@utp-umwelttechnik.de
www.utp-umwelttechnik.de
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http://www.utp-umwelttechnik.de/
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Roland Pöhnl
• Geschäftsführer utp umwelttechnik pöhnl GmbH
• Mitglied 

– DIBt Sachverständigenausschuss -A- Klärtechnik
– Normenausschuss Wasserwesen (DIN)
– Mitglied DWA – AG KA 10.2

• Sprecher der Herstellervereinigung im BDZ e.V.
• Mitglied im BDZ 

• AK Schulung
• AK Betriebsführungskonzepte, u.a.
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Firmenportrait 
-Umwelttechnik-

Kleinkläranlagen

Gewerbliche Kläranlagen

Kommunale Kläranlagen
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Firmenportrait
-Service-

Telemetrieservice mit Zertifikat
Kleinkläranlagenwartung
Zustandsbewertung/Sanierung

Nachrüstung von KKA´s
Rohr- und Kanalservice
Onlineshop
Abscheiderservice
Wartungsapp DiWapp
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• Rechtlicher Hintergrund
• Ziel aller beteiligten Kreise
• Europakonforme Vorgehensweise
• Was haben wir nach 2 Jahren Übergangsfrist erreicht?
• Wie ist die heutige Rechtslage
• Was bringt die Zukunft?
• Arbeitspapier / Gelbdruck DWA-A 121?
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• Gerichtsurteil
Am 16. Oktober 2014 hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) geurteilt, 
„dass die Bundesrepublik Deutschland gegen ihre Verpflichtungen aus der 
Richtlinie 89/106/EWG verstoßen hat“.

• Übergangsfrist 24 Monate
Am 15.10.2016 wurde die Bauregelliste Teil B in weiten Teilen 
zurückgezogen. Damit entfiel die rechtliche Grundlage für die 
bauaufsichtlichen Zulassungen des Deutschen Instituts für Bautechnik 
(DIBt) für bereits durch europäisch harmonisierte Normen geregelte 
Produkte. 

(Kleinkläranlagen als Neuanlagen mit Behälter entsprechen der hEN 12566 
Teile 3, 6 oder 7)



Ziel bei Kleinkläranlagen
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Alle beteiligten Kreise wollen oder wollten:
• den bisherigen Standard und das erreichte hohe Niveau halten (vor allem 

bei Betrieb und Wartung); Deutschland hat im Gegensatz zu anderen 
Ländern ein funktionierendes dezentrales System 

• durch Änderung der Abwasserverordnung die „Einhaltefiktion“ behalten
• eine einheitliche deutsche Regelung (auch bei Wartung und Betrieb)

Nach zwei Jahren wissen wir zwar was wir wollen aber leider immer noch nicht 
wie wir dieses Ziel erreichen!!!!



Europakonforme Vorgehensweise
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Als Weg war (oder ist ???) vorgesehen

• ein neues technisches Regelwerk wird erstellt und durch den 
Gesetzgeber als Regel der Technik autorisiert 

(Inhalt tritt in Konkurrenz mit der EN 12566)

• eine „Unabhängige oder Zentrale Stelle“ die für Deutschland die 
Konformität mit den gesetzlichen Anforderungen bestätigt 

(Monopol wird als EU - Markthindernis gesehen + Gegensatz zu § 63-1 WHG)

• eine darauf abgestimmt Abwasserverordnung 
(muss durch EU zertifiziert werden)



Was ist nach 2 Jahren erreicht?
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Stand {heute}, 09.02.2017
• es gibt einen Entwurf für die Ergänzung § 63 WHG; Bauprodukte 

mit CE Kennzeichen gelten als geeignet, wenn ….
• es gibt noch keine zwischen Bund und Ländern abgestimmten 

Entwürfe für neue KKA - Verordnungen. Man weiß lediglich das diese 
geändert werden müssen

• Zentrale Stelle: es gibt noch keinen formulierten Arbeitsauftrag für 
eine zentrale Stelle, die angepeilte Monopolstellung ist strittig

• es gibt zwar mittlerweile den Entwurf einer technischen Regel aber 
noch keinen konkret definierten Bezug in der Abwasserverordnung 
dafür. Was will der Gesetzgeber in der technischen Regel finden, 
was wird er per Verordnung oder Gesetz diktieren?



Was ist heutige Rechtslage?
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Stand {heute}, 09.02.2017

• Für Nachrüstungen werden neue ABZ´s durch das Deutsche Institut für 
Bautechnik erteilt oder bestehende verlängert; es gelten die Zulassungs-
grundsätze vom 15.11.2016

• Hersteller können keine neuen ABZ´s für Komplettanlagen beantragen; es 
gibt keine bundeseinheitlichen Regelungen, jedoch landesspezifische 
Übergangsregelungen !!

• „Altes Recht“ gilt bis zu einer Änderung der Abwasserverordnung weiter, 
zumindest so lange eine gültige bauaufsichtliche Zulassung vorhanden ist; 
meist gilt diese unbegrenzt weiter bis zur neuen Abwasserverordnung



Was bringt die Zukunft?
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Welche „Restnorm“, welche neue technische Regel kommt?

– DIN 4261-7

– DWA-A 221 oder DWA-M 221
– Landes- oder Bundesverordnung
– (h)EN 12566 -9



Was bringt die Zukunft?
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Rechtliche Änderung

Bisher
Bauaufsichtliche Zulassung ist bindend für den Hersteller, der Anwender muss zusätzlich 
eingebunden werden (Wasserrechtsbescheid, Landesgesetz, …)

Neu
Änderung WHG und der Abwasserverordnung mit Bezug auf CE Kennzeichnung: ohne 
spezielle Herstellerbindung Durchgriff auf alle Beteiligten

Aber
Referentenentwurf zur Änderung der Abwasserverordnung des BMUB ist noch nicht mit den 
Ländern abgestimmt und noch nicht veröffentlicht



Was bringt die Zukunft?
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Anforderungen an das Bauprodukt Kleinkläranlage

Bisher
CE Kennzeichnung + Bauaufsichtliche Zulassung mit den Zulassungsgrundsätzen (öffentlich im 
Internet zugänglich)

Neu
Nur noch CE Kennzeichnung, möglicherweise verschärfte Anforderungen an die 
Eigenschaften des Bauproduktes

Aber
Die Anforderungen an das Bauprodukt müssen in der Abwasserverordnung festgelegt 
werden!! Aber der Referentenentwurf zur Änderung der Abwasserverordnung des BMUB ist 
noch nicht fertig, nicht mit den Ländern abgestimmt



Was bringt die Zukunft?
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Mögliche Anforderungen an das Bauprodukt nach Anhang ZA, 
inhaltlich fixiert in der Abwasserverordnung, Anhang 1
(der FprEN 12566-3:2016-02; final draft European Standard, finaler Normentwurf, aber noch nicht harmonisiert)

Reinigungsleistung (sehr sicher)
- Wie bisher, keine Auswirkung auf das Produkt, Mindestanforderung aus Abwasser-

verordnung Größenklasse 1
- Klasseneinteilung  wie bisher (C, N, D, +P, +H)
- Einhaltefiktion explizit nur noch für „C“ /??

Häufigkeit der Schlammentfernung (ziemlich sicher)
NEU !!!! Hat direkt Einfluss auf das Volumen; wahrscheinlich „0“ während der Erstprüfung, 
möglicherweise kein Regelwartungsintervall sondern gesonderte Festsetzung durch zentrale 
Stelle



Was bringt die Zukunft?
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Mögliche Anforderungen an das Bauprodukt nach Anhang ZA 
inhaltlich fixiert in der Abwasserverordnung, Anhang 1
(der FprEN 12566-3:2016-02; final draft European Standard, finaler Normentwurf, aber noch nicht harmonisiert)

Energieverbrauch (möglich, aber eher nicht)
NEU !!!! Hätte indirekt Einfluss auf das Volumen – anerober Schadstoffabbau bei grossen
Volumen erfolgt ohne Strom, aerober bei technischen Verfahren nur mit Fremdenergie. 
Wenn kein nationaler Grenzwert besteht muss die Leistung nicht deklariert werden

Reinigungskapazität (sehr sicher)
Wie bisher 4 – 50 EW; bisher kein Konsens zu „1“ – 50 EW 



Was bringt die Zukunft?
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Mögliche Anforderungen an das Bauprodukt nach Anhang ZA 
inhaltlich fixiert in der Abwasserverordnung, Anhang 1
(der FprEN 12566-3:2016-02; final draft European Standard, finaler Normentwurf, aber noch nicht harmonisiert)

Wasserdichtheit (sehr sicher)
Wie bisher „bestanden“, keine weitere Forderung möglich

Standsicherheit (sehr sicher)
Wahrscheinlich wie bisher, höhere Anforderung zum Bsp. an die Erdüberdeckung 
möglich

Dauerhaftigkeit (sehr sicher)
Wie bisher „bestanden“, keine weitere Forderung möglich



Was bringt die Zukunft?
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Mögliche Anforderungen an das Bauprodukt nach Anhang ZA 
inhaltlich fixiert in der Abwasserverordnung, Anhang 1
(der FprEN 12566-3:2016-02; final draft European Standard, finaler Normentwurf, aber noch nicht harmonisiert)

Freisetzung gefährlicher Stoffe (sehr sicher ohne Grenzwert)
Es gibt hierfür bisher keine nationalen Grenzwerte

Brandverhalten (sehr sicher)
Wie bisher



Was bringt die Zukunft?
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DWA-A 221
Grundsätze für die Verwendung von Kleinkläranlagen

• Vorentwurf in 8 Sitzungen in 2016
– Normenausschuss Wasserwesen, Normenausschuss Wasserwesen, Arbeitsausschuss NA 

119-05-04 AA „Kleinkläranlagen“
– DWA Fachausschuss KA 10 „Abwasserentsorgung im ländlichen Raum“
– Vertreter der oberen und unteren Wasserbehörden, Hersteller, Wartungsfirmen, 

Wissenschaft

• Fertigstellung am 22.12.2016
– DWA Fachausschuss KA 10.2

Es steht noch kein endgültiges Dokument, nur ein Gelbdruck mit weiterem 
Abstimmungsbedarf.



Arbeitspapier / Gelbdruck 
„DWA-A 221“
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Der Gelbdruck enthält Anforderungen an das Bauwerk:

z. B. Bemessungsvorgaben
z.B. Querverweis zum DWA A 262 mit Baugrundsätzen für PKA
z.B. Vorgaben an die Zu- und Ablaufleitung

- sind laut EU nicht rechtens !!!!!



Arbeitspapier / Gelbdruck 
„DWA-A 221“
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Formulierung EN 12566:
Kleinkläranlagen, die als Sonderanfertigungen hergestellt werden, 
Prototypen, die vor Beginn der serienmäßigen Produktion bewertet werden, 
sowie Produkte, die in sehr geringer Stückzahl (nicht mehr als eine je Jahr) 
hergestellt werden, ... 

Formulierung Arbeitspapier DWA-A 221:
Eine serienmäßig hergestellte KKA liegt vor, wenn mehrere Produkte (KKA) 
auf Vorrat produziert werden, ohne dass ein Käufer oder Betreiber bekannt 
ist.

Was gilt?



Arbeitspapier / Gelbdruck 
„DWA-A 221“
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Formulierung Arbeitspapier DWA-A 221:
Abwasserbehandlungsanlage 
• Bauwerk, bestehend aus Zu- und Ablaufleitungen, KKA, 

Probenahmeeinrichtung und Einleitbauwerk, das dazu dient, das 
Abwasser zu reinigen 

Pkt. 7, Bauwerksanforderungen:
• Regelt Anforderungen an die Zu- und Ablaufleitung!



Arbeitspapier / Gelbdruck 
„DWA-A 221“
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Im Gelbdruck fehlen Vorgaben an:

z. B. EN 12566 Teil 6
z.B. EN 12566 Teil 7
z.B. Pflanzenkläranlagen (nur Querverweis auf das DWA-A 262)

- Unvollständig !!



Arbeitspapier / Gelbdruck 
„DWA-A 221“
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Anforderungen an Betrieb und Wartung

Betreiberkontrollen
- Monatliche Kontrollen auf Schlammabtrieb wie bisher enthalten, beim DIBt bereits gestrichen
- NEU: Der Trinkwasserverbrauch muss jährlich erfasst und ins Betriebsbuch eingetragen werden
- Kontrollen durch DFÜ: nur noch die täglichen Kontrollen, betreiberunabhängige Verbindung, 

keine Übernahme der monatlichen Kontrollen

Probenahmeschacht
- vor der Einleitstelle, als separates, zusätzliches Bauwerk oder auch integriert



Arbeitspapier / Gelbdruck 
„DWA-A 221“

Seite 25Februar 2017| Neue technische Regel für KKA | Roland Pöhnl, utp umwelttechnik pöhnl GmbH

Anforderungen an Betrieb und Wartung

Fachkundeausbildung:
- Bisheriger Standard (Schaubild, Ausbildungsumfang, …) wird in die technische Regel 

aufgenommen
- Fachkundeausbildung „Neubau, Einbau, Nachrüstung und Sanierung“

o Neubau 
o Nachrüstung mit Dauerhaftigkeit. Standsicherheit und Wasserdichtheit

- Fachkundeausbildung „Wartung“

Zitat DWA-A 221:
„Der Betreiber sowie die zuständigen Stellen müssen den Fachkundenachweis des 
Wartungspersonals einfordern“



Arbeitspapier / Gelbdruck 
„DWA-A 221“
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Anforderungen an Betrieb und Wartung
Inbetriebnahme:
- Herstellereinweisung 
- Wasserdichtheitsprüfung (Messgerät mit einer Genauigkeit von mindestens 0,1 mm für die 

Höhenmessung) oder auch alternativ mit „nachfüllen und Messebene OK Konus“

Wartungsvertrag:
Zitat Entwurf zum DWA-A 221:
„Die ausführliche Gestaltung des Wartungsvertrages dient insbesondere dazu, dem 
Kleinkläranlagenbetreiber im Detail Art, Umfang und Randbedingungen einer Wartung zu verdeutlichen, 
um Missverständnisse zu vermeiden, aber auch um den Wartungsumfang zu vereinheitlichen und einen 
Kostenvergleich zu ermöglichen. Folgende inhaltliche Festlegungen in Wartungsverträgen sollten 
enthalten sein:“
- 10 Punkte Mindestinhalt



Arbeitspapier / Gelbdruck 
„DWA-A 221“
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Anforderungen an Betrieb und Wartung

Bedarfsgerechte Schlammentnahme durch Sachkundigen
- Füllstand ???? 
- Nach Angabe des Herstellers bei Neuanlagen und 50% bei mechanischer Vorbehandlung (nur bei 

Nachrüstungen)

Überwachung
Zitat Entwurf DWA A 221:

Die Anforderungen an die Überwachung des Einsatzes von Kleinkläranlagen sind länderspezifisch geregelt.

Die Funktionskontrolle einer Kleinkläranlage wird durch den Betreiber und durch die beauftragte

Wartungsfirma vorgenommen. Die Überwachung der Einleitung einer Kleinkläranlage erfolgt durch die

zuständigen Stellen oder durch einen beliehenen Sachverständigen.



Arbeitspapier / Gelbdruck 
„DWA-A 221“
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Anforderungen an Betrieb und Wartung

UV Lampe
- Neu ohne Zählwerk / Alarmeinrichtung; es muss nur noch die Nutzungsdauer vom Hersteller in 

der Betriebsanleitung angegeben werden

Reparatur allgemein
- nur durch Fachkundigen
- Austausch der systemrelevanten Ein- oder Anbauteile nur gegen Teile mit der „gleichen 

technischen Leistung“



Arbeitspapier / Gelbdruck 
„DWA-A 221“
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Anforderungen an Betrieb und Wartung

Anlagensteuerung
Zitat Entwurf DWA A 221:
Im Außenbereich muss auf einen ausreichenden und dauerhaften Schutz gegen Umwelt-
oder störende Einflüsse geachtet werden. Unberechtigter Zugang muss verhindert werden.
Insbesondere muss auf die nachfolgend aufgeführten Punkte geachtet werden:
• Schutz vor Manipulationen;
• Umschaltmöglichkeit auf Handbetrieb;
• Betriebsstundenzähler für alle wesentlichen Aggregate;
• Speicherung von betriebswichtigen Ereignissen mit Datum für wenigstens 24 Monate 

(Logbuch);
• Schaltschränke und Steuerungskomponenten sollten so angebracht werden, dass auch 

ohne Betreten des Hauses (z.B. bei Abwesenheit des Betreibers) ein Zugang zur 
Anlage jederzeit gewährleistet ist.



Arbeitspapier / Gelbdruck 
„DWA-A 221“
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Anforderungen an Nachrüstung

Nachrüstung und Skalierung:
- Mit konkreten Anforderungen an die Bemessung 

- ca. 60% der am Markt befindlichen Anlagen erfüllen die Vorgaben nicht)
- Bemessungsvorgaben für Verfahren auf einzelne Hersteller bezogen, dadurch fallen andere durch !!!!!!!!
- NEU: Qd 8 – alle bisherigen Anlagen mit DIBt Zulassung mussten Qd 10 nachweisen
- …..

- Dauerhaftigkeit: nur noch bei „Korrosionsschäden“

- Gemeinsame Abnahme Auftraggeber + Auftragnehmer + Sachverständiger



Gelbdruck DWA-A 221

KA Korrespondenz Abwasser 02/2017:

Aufruf zur Stellungnahme:
Der Gelbdruck wird bis 15. Mai in der Öffentlichkeit zur 
Diskussion gestellt.

Aufforderung:
Machen Sie von Ihrem Recht auf Einspruch Gebrauch!
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Der aktuelle Bevölkerungsstand (2017) liegt in Deutschland bei

81.302 .000  Einwohnern
(Quelle: Abteilung für wirtschaftliche und soziale Angelegenheiten der Vereinten Nationen)

An öffentliche Abwasseranlagen sind ca. 95% der Einwohner 
angeschlossen. 
(Quelle Umweltbundesamt)

Über geschlossene Gruben, Absetz-und Ausfaulgruben sowie 
mechanisch biologische Anlagen entsorgen ca. 5% der 
Einwohner ihr Abwasser

4.650.000 Einwohner

Einleitung:
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3% aus obigen 5% reinigen ihr Abwasser in mechanisch 
biologischen Kleinkläranlagen, also ca.

2.450.000 Einwohner

Laut einer Statistik aus 2009  gibt es insgesamt (5%)

1.7 Mio. Kleinkläranlagen

Durch das weitere Bestreben, Einwohner an zentrale kommunale 
Anlagen anzuschließen, ist mit einer steten Abnahme zu rechnen.

Allerdings wird davon ausgegangen, dass weiterhin mindestens 

1.3 Mio. Anlagen

in Bestand bleiben.
(Quelle: R.Hilmer - DWA, G.Stich – BDZ)



4

Ende der 80erJahre hat die Bedeutung von Kleinkläranlagen mit 
der Erkenntnis, dass nicht jedes bewohnte Grundstück unter 
verhältnismäßigem Aufwand an die öffentliche Kanalisation 
angeschlossen werden kann, enorm zugenommen. 

Die Behandlung des Abwassers in Kleinkläranlagen stellt 
inzwischen eine dauerhafte Entsorgungsmöglichkeit dar, 
weshalb von diesen Anlagen adäquate Reinigungsergebnisse 
erwartet werden müssen.

Gesetzliche Rahmenbedingungen
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Neben

a) der derzeit noch gültigen allgemeinen bauaufsichtlichen 
Zulassung sind ggf.

b) die CE-Kennzeichnung (zukünftig)

c) und die fachkundige Wartung von Kleinkläranlagen 
erforderlich, 

um den Anforderungen der Abwasserverordnung
(AbwV, Anhang 1) zu entsprechen.
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Fachkundige Wartung

Zur Sicherung des ordnungsgemäßen Betriebs einer 
Kleinkläranlage sind diese regelmäßig durch fachkundige 
Personen zu warten. 

Als fachkundig gelten dabei Personen, die über die notwendigen 
Qualifikationen und entsprechende Kenntnis zum Betrieb und zur 
Wartung von Kleinkläranlagen verfügen.

Die Länderarbeitsgemeinschaft Wasser (LAWA) hat im Jahre 2009 
die Voraussetzung für eine entsprechende Fachkunde-Ausbildung 
beschlossen.
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Wie erlange ich die Fachkunde
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Die Wartung einer Kleinkläranlage erfolgt in der Regel durch:

a) den Betreiber und
b) durch einen Wartungsbeauftragten

Während der Betreiber der Anlage zur Sicherstellung einer 
dauerhaften Reinigungsleistung die regelmäßige 
Funktionskontrolle durchführt, sind durch den 
Wartungsbeauftragten 2-3 mal pro Jahr Wartungen unerlässlich 
(siehe allgemeine bauaufsichtliche Zulassung des DIBt).
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Grundsätzlich sollte erwartet werden, dass ein nach obigem 
Verfahren ausgebildeter / geschulter Fachkundiger nun alle 
Aufgaben auf dem Gebiet der Kontrolle, Wartung und 
Funktionsprüfung übernehmen kann.

Soweit er bei einem bereits auf dem Markt befindlichen 
Wartungsunternehmen angestellt wird, mag das ausreichen.

Wird er aber Selbstständig, zeigt die Erfahrung jedoch, dass es 
nicht ausreicht, die Ausbildung zu einem Fachkundigen 
durchlaufen zu haben.
Neben regelmäßiger Fortbildung ist u.a. eine umfangreiche 
technische Ausstattung notwendig.
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In der Funktion als Wartungsbeauftragter und mit der Annahme 
eines Wartungsvertrages kann es zu einer Vielzahl von Fragen 
kommen wie z.B.:

 Reicht die gerätetechnische Ausstattung des 
Wartungsbeauftragten ?

 Ist der Wartungsbeauftragte gegen verursachte Schäden 
versichert ?

Werden die behördlich geforderten Daten alle und in 
entsprechender Form vorgelegt ?

 Beachtet er, falls die Analytik mit eigenem Gerät erfolgt, die 
Anforderungen an eine analytische Qualitätssicherung ? 

Wie geht der Beauftragte mit personenbezogenen Daten um ?

Wie geht er mit Regelungen zum Arbeitsschutz um ?
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Daher besteht die Notwendigkeit, sich vor der Übernahme von 
Wartungstätigkeiten mit der Thematik umfassend vertraut zu 
machen.

Hierzu bestehen mehrere Möglichkeiten:

 z.B. in dem Zusammenschluss von Wartungsunternehmen mit 
dem Ziel einheitlichen Auftretens und Vorgehensweise.
Schulungen können gemeinsam durchgeführt und die  
Standards einer notwendigen Qualitätssicherung   
vereinheitlicht werden. 

 die Zertifizierung durch die Deutsche Vereinigung für  
Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V. (DWA) als 
„Fachunternehmen für die Wartung von Kleinkläranlagen“.
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Zertifizierung von Fachunternehmen
für die Wartung von Kleinkläranlagen

a) Grundsatz an zertifizierte Unternehmen

Zertifizierte Wartungsfirmen verpflichten sich zur Einhaltung der 
Wartungsstandards nach

 den einschlägigen DIN-Normen 
 den zu den einzelnen Kleinkläranlagen ggf. erteilten „Allgemeinen 

bauaufsichtlichen Zulassungen“ 
 den Betriebsanweisungen der Hersteller und 
 den Vorgaben der Wasserbehörden. 

Darüber hinaus unterstützen sie mit den ihr zur Verfügung stehenden 
Möglichkeiten den Zweck und die Ziele der Gütesicherung für die 
Wartung von Kleinkläranlagen. 



In einer Geschäftsordnung sind alle Regularien für das 
Zertifizierungsverfahren festgelegt. 

Der Nachweis der erforderlichen Fachkunde, Leistungsfähigkeit und 
Zuverlässigkeit gilt als erbracht, wenn die Anforderungen gemäß der

„Geschäftsordnung zur Zertifizierung von Fachunternehmen
für die Wartung von Kleinkläranlagen“ 

der DWA erfüllt werden.
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DWA Zertifizierungsverfahrens

Um die Regularien für alle Prüfer gleich zu halten, wurden:

 ein Prüfbogen zur Zertifizierung
 ein Prüfbogen zur Wartung

durch die DWA als Checklisten eingeführt.

Diese beiden Prüfbogen bestimmen weitgehend den Ablauf des 
Zertifizierungsverfahrens, welches ich hier näher erläutern 
möchte.
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Prüfbogen zur Zertifizierung

a) Grunddaten

 Versicherungsumfang der Firma

- Betriebshaftpflicht
- Berufsgenossenschaft

 Anzahl der Wartungsverträge

 Welche Anlagen (Verfahrenstechnik)     
werden gewartet

 Aktivitätsradius
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b) Wartungspersonal

 Mitarbeiter / berufliche Qualifikation / Fachkunde / Fortbildung

c) Technische Mindestausstattung

 Fahrzeuge

Gerätschaften in Kofferraum 
eines Privat-Pkw

Gerätschaften in offenem 
Laderaum eines Privat-Pkw

Pritsche mit Plane
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d) Arbeitsmittel zur Behebung von Schäden, z.B.: Werkzeug, 
Pumpen, Schläuche, Klemmen und Schellen

e) Datenhaltung / Datensicherung 

welche Aktenführung, welche DV-Programme,
welche Sicherung der Daten

Wartungsfahrzeug mit 
geschlossenem Geräteraum, alle 
Gerätschaften gesichert im 
Laderaum untergebracht.
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f) Sicherheitstechnische Ausstattung

 persönliche Schutzausrüstung des Wartungspersonals nach den  
Erfordernissen der Unfallverhütungsvorschriften, 

z.B.:Handschuhe, Sicherheitsschuhe, Arbeitskleidung, 
Desinfektionsmittel, Wasch- und Duschmöglichkeit, 

ggf. Gaswarngeräte und Einsteigehilfen

 Dokumentation zu Unterweisungen gem. UVV

 Nachweis zu Schutzimpfungen 
(Wundstarrkrampf, Hepatitis)
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g) Arbeitsmittel zur Analysenvorbereitung

 Probenehmer
 Probegefäße
 Kühleinrichtung vor Ort / in der Firma
 Konservierung vor Ort / in der Firma

h) Messgeräte für:

 den Schlammspiegel
 das Schlammvolumen
 den Schlammgehalt
 den Sauerstoffgehalt
 die Temperatur
 den pH-Wert
 die Sichttiefe
 die absetzbaren Stoffe
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Norm-Schlammspiegelmessrohr

Schlammspiegelmessrohr Eigenbau

Gute gerätetechn. 
Ausstattung, Messgerät 
an Halterung angebaut 
zur Messung im biolog. 
Reaktor
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Dokumentation zur Wartung und Kalibrierung von Messgeräten

- welche Wartung wird wie oft an den Geräten durchgeführt?
- wie oft erfolgt eine Neukalibrierung der Geräte?
- wurden Sonden gewechselt?

j) Analytik

 Bestimmung von BSB5 ,CSB, Nährstoffe

 Nachweis über ggf. entsprechende externe 
Laborleisungen

 Analytische Qualitätssicherung
Dokumentation zu Ringversuchen und  eigener AQS
(z.B. mit Kontrollstandards der Küvettenhersteller oder  
durchVergleichsmessungen auf einer kommunalen Kläranlage)
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k) Sichtung von Wartungsverträgen und –
protokollen

 Enthalten die Wartungsverträge alle notwendigen  Angaben ?

 In welcher Form werden die Wartungsprotokolle erstellt ? 
(eigenes Formular, DIWA, anderes Programm)

 Enthalten die Wartungsprotokolle alle notwendigen Angaben, 
sind diese plausibel ?

 Erfolgt bei Unregelmäßigkeiten an der Anlage eine Aussage 
hinsichtlich möglicher Ursachen ?

Werden ggf. Empfehlungen an den Betreiber gegeben ?

 Dito. ggf. Hinweise für die Behörde ?
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Prüfbogen Wartung

Jeder Wartungsbeauftragte wird mindestens einmal im Rahmen 
der Zertifizierung / Re-Zertifizierung anhand einer Wartung an 
einer Kleinkläranlage geprüft.

Folgende Punkte spielen dabei u.a. eine Rolle:

Allgemein
 Meldet sich der Wartungsbeauftragte bei dem Betreiber an 

oder wird das Grundstück ohne Anmeldung betreten?
 Kennt der Wartungsbeauftragte die Anlage, hat er 

Unterlagen zu der Anlage dabei?
 Kennt der Wartungsbeauftragte den Kanalplan, die 

Art der Einleitung / die Einleitestelle etc.
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Sichtprüfung des Bauwerkes
(Verschmutzung, Korrosion, Verformung Belüfterbild )

Beispiele von Korrosion

Starke Verformung des 
Kunststoffbehälters.
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Steuerung / Technik

 Funktionsprüfung
 Erfassung der Betriebsstunden
 Kontrolle der Störaufzeichnungen
 Kontrolle der Alarmeinrichtung

Wartung

Wartung der Belüfteraggregate
(z.B. Kontrolle der Filter, Membranen, Kohlen)

 Reinigungsarbeiten
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Messungen und Probenahme

 Bestimmung der absetzbaren Stoffe
 Schlammspiegelmessung in allen vorhandenen 

Schlammkammern
 Schlammvolumen, ggf. Schlammindex
 Messung des Sauerstoffeintrages in der Biologie
 Sichttiefe in der Nachklärung
 Messung der Ablaufprobe (pH, O2, °C,)

 Probenahme
(welche Probengefäße, wie wird entnommen 
(Probenahmeart) und wie abgefüllt, wie gelagert, ggf. 
konserviert)
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Betriebstagebuch
(Einsichtnahme, Signatur des Wartungsbeauftragten)

Wartungsprotokoll
(ist dieses entsprechend der vorgefundenen Verhältnisse vor Ort 
geführt und alle Auffälligkeiten erfasst ?)

Fachtechnische Stellungnahme

Die abschließende fachtechnische Stellungnahme von Prüfer und 
Zertifizierungsstelle berücksichtigen die Ergebnisse gem. der 
genannten Prüfbogen.



DWA-Zertifikat

Das Zertifikat hat eine Gültigkeit
von 2-3 Jahren.

Die bundesweite Liste zertifizierter
Fachunternehmen für die Wartung von
Kleinkläranlagen sowie 

die für eine Zertifizierung
erforderlichen Antragsunterlagen
finden Sie im Internetauftritt der DWA

unter: www.dwa.de

29

http://www.dwa.de/


Zusammenfassung
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 Der Fachkundekurs ist die wesentliche Grundvoraussetzung für die 
Durchführung von Wartungen an Kleinkläranlagen.

 Um Wartungsverträge anzunehmen, bedarf es einer Vielzahl weiterer 
Schritte.

 Die Qualität der Wartung hängt von verschiedenen Faktoren ab und 
kann durch unterschiedlichste Maßnahmen gesteigert werden.

 Das bei der heutigen Veranstaltung aufgezeigte Zertifizierungs-
verfahren deckt die Anforderungen an ein fachlich und 
gerätetechnisch gut ausgestattetes Wartungsunternehmen ab und 
wird somit den heutigen Anforderungen am besten gerecht.

Folge: In einzelnen Bundesländern (z.B. Hessen und Sachsen/Thüringen) 
dürfen darum nur noch zertifizierte Fachunternehmen die Wartung 
und Kontrolle der Kleinkläranlagen durchführen und nehmen damit 
zugleich die Überwachungsaufgaben der Behörde wahr.



Podiumsdiskussion mit den Referenten

Moderation: 
Dipl.-Biol. Bettina Schürmann, RWTH Aachen



Podiumsdiskussion mit den Referenten: 

Frau Dipl.-Biol. Bettina Schürmann, Frau Simone Loy, Herr Dr. Thomas Stahl,  Herr 
Dipl.-Ing. Elmar Lance, Herr Dr. Dip.-Ing. (FH) Reinhard Boller, Roland Pöhnl und 
Johann Schmidschneider 

Wie ist der Stand der DIBt-Zulassungen?  

Diese Frage wurde im Wesentlichen im Laufe des heutigen Tages beantwortet.  

Wie ist damit umzugehen, wenn Teile von Hard- und  Software ausgetauscht 
werden? Was sind systemrelevante Teile? 

Für ältere Systeme, die wirklich eine relativ simple Steuerung haben, die man 
sicherlich in irgendeiner Form auch nachprogrammieren kann ist darauf hinzuweisen, 
dass wenn jemand eine Steuerung wechselt, er im Prinzip die Verantwortung für die 
komplette Anlage übernimmt. 

Systemrelevante Teile sind zum Beispiel Steuerungen mit einer spezifischen Software 
oder einer anlagenbezogenen Programmierung oder spezielle Einbauteile. Hier muss 
das Originalteil wiederverwendet werden oder zumindest ein Ersatzteil mit der gleichen 
technischen Spezifikation. 

Um spätere Unstimmigkeiten auszuschließen, sind die PSWs angehalten, sich bei 
einem Austausch rückzuversichern – ggf. auch durch einen Anruf beim Hersteller oder 
beim DIBt - ob es sich um ein systemrelevantes Bauteil handelt. 

Es ist definitiv so, dass die entsprechenden Unterlagen im DIBt aufbewahrt werden.  

Wann erlischt die DIBt-Zulassung? 

Wenn z. B. die Zulassung nach Ablauf der Gültigkeit nicht wieder verlängert oder 
erneuert wird.  

Die Geltungsdauer für die allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen ist eindeutig 
geregelt. Diese erlischt in der Regel nach fünf Jahren, wenn die Zulassung nicht 
verlängert wurde.  

Wenn jedoch eine Anlage eingebaut ist, die lange Jahre tadellos funktioniert hat und 
früher eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung hatte, dann ist gegen das 
Austauschen von Pumpe A gegen Pumpe Z nichts einzuwenden. Die Anlage muss 
nicht ausgebaut werden, wenn sie keine bauaufsichtliche Zulassung mehr hat.  

Für den Bestand ist es völlig irrelevant, ob diese bauaufsichtliche Zulassung 
abgelaufen ist oder nicht. Das LfU hat sich schon mehrfach dazu geäußert, und da 
steht es auch drin, diese Zulassung „klebt“ an der Anlage, bis sie nicht mehr 
funktioniert.  

Was versteht man unter einer „wesentlichen Änderung“?  

Eine wesentliche Änderung wäre, wenn z. B. durch ein Hochwasserereignis bei einer 
Wirbelbettanlage die Aufwuchskörper verloren gehen oder vom Entsorger abgesaugt 
werden und es werden andere Aufwuchskörper eingefüllt - dann wäre das eine 
wesentliche Änderung.  



 

 

Warum wird kein Enddatum zur Nachrüstpflicht verfasst? Manche kreisfreie 
Städte unternehmen hier nichts. 

Seit 2002 ist in der Abwasserverordnung festgelegt, dass Kleinkläranlagen 
nachzurüsten sind. Der Betreiber weiß das oft nicht; was an sich kein Problem ist. 
Jedoch sind die Landratsämter im Rahmen der technischen Gewässeraufsicht dafür 
verantwortlich. Wenn das Landratsamt dieser Verpflichtung nicht nachkommt, kann 
das Landratsamt durch die Rechtsaufsicht angemahnt werden. Dies muss durch die 
Regierungen bzw. Bezirksregierungen geschehen. 

 

Bei  Ablaufklasse N und D ist die Messung der Stickstoffparameter gefordert. In 
der Abwasserverordnung ist im Anhang angegeben, die Anforderungen gelten 
für Ammoniakstickstoff und Stickstoff gesamt für eine Abwassertemperatur von 
über 12 Grad Celsius.   

Diese Parameter für Stickstoff, Klasse N, Klasse D, +H, +P, sind eingeführt worden, 
weil in manchen Regionen von den unteren Wasserbehörden und auch von den 
oberen Wasserbehörden nachgefragt wurde. In der Abwasserverordnung ist hierzu 
nichts festgelegt. Wenn man feststellt, dass eine Temperatur unter 12 Grad ist oder an 
dieser Grenze liegt, dann kann so begründet werden, dass der Wert nicht passt.  

 

Ein Hersteller verfügt über eine Zulassung von 2012 für Nachrüstungen in Beton 
gültig bis 09/2017. Eingebaut wird ein Kunststoffbehälter mit Trennwand als 
Nachrüstung in Verbindung mit einem der beiden bestehenden Betonbehälter.  

Ist es überhaupt zulässig und von der Zulassung abgedeckt, wenn eine 
Kombination eingebaut wird, die nicht in vollem Umfang in der Zulassung 
enthalten ist?  

Nein, ist nicht abgedeckt. Ganz klar und eindeutig – Nein.  

Wie realistisch ist die Situation, dass es innerhalb eines Wartungszeitraums von 
zwei Jahren zu dreimal haargenau den gleichen Ergebnissen kommen kann?   

Es kann gar nicht sein, dass er innerhalb von drei oder vier Wartungen, haargenau 
dreimal die gleichen Analysenergebnisse herauskommen, noch dazu mit einer 
Kommastelle.  

 

 

 

 

 



















Save the date:

8. Februar 2018
12. Seybothenreuther Abwassertag

Es wäre schön, wenn Sie wieder dabei wären!
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